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#%"���Verordnung: Ausschreibung der zu wiederholenden Wahl zum Nationalrat in der Ge-
meinde Donnerskirchen (Burgenland) und im Wahlsprengel 2 der Gemeinde
Reutte (Tirol) sowie die Festsetzung des Wahltages

#%#���Verordnung: Änderung der Schiffszulassungsverordnung
#%$���Verordnung: Auflassung zweier für den Durchzugsverkehr als Bundesstraße entbehrlich

gewordener Abschnitte der B 190 Vorarlberger Straße und der B 202
Schweizer Straße im Bereich der Landeshauptstadt Bregenz

#%"��Verordnung der Bundesregierung über die Ausschreibung der zu wiederholenden
Wahl zum Nationalrat in der Gemeinde Donnerskirchen (Burgenland) und im

Wahlsprengel 2 der Gemeinde Reutte (Tirol) sowie die Festsetzung des Wahltages
Auf Grund des § 116 Abs. 1 und 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO idF BGBl.

Nr. 117/1996 wird verordnet:

§ 1. Die Wahl zum Nationalrat in der Gemeinde Donnerskirchen (Burgenland) und im Wahlspren-
gel 2 der Gemeinde Reutte (Tirol) wird ausgeschrieben.

§ 2. Im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates wird als Wahltag der 13. Oktober
1996 bestimmt.

Vranitzky  Schüssel  Konrad  Farnleitner
Klima  Krammer  Einem  Bartenstein

Michalek  Fasslabend  Molterer
Gehrer  Scholten

#%#��Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, mit der die
Schiffszulassungsverordnung geändert wird

Auf Grund der §§ 104 Abs. 5 und 114 des Schiffahrtsgesetzes 1990, BGBl. Nr. 87/1989, zuletzt ge-
ändert mit BGBl. Nr. 429/1995, wird die Schiffszulassungsverordnung, BGBl. Nr. 188/1990, zuletzt
geändert mit BGBl. Nr. 567/1994, wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Zulassungsurkunde ist nach dem Muster der Anlage 2 auszustellen. Abweichend hievon ist
die Zulassungsurkunde für Rafts nach dem Muster der Seiten 1, 2, 5 und 12 der Anlage 2, die Zulas-
sungsurkunde für Fahrzeuge, die für den Einsatz auf Wasserstraßen bestimmt sind, ausgenommen
Kleinfahrzeuge, nach dem Muster der Anlage 2a, die Zulassungsurkunde für Sportfahrzeuge nach dem
Muster der Anlage 3 auszustellen.“

2. § 7 Abs. 5 lautet:

„(5) Abweichend von Abs. 1 darf die Zulassungsurkunde für aufblasbare Ruderfahrzeuge (Rafts) der
gewerbsmäßigen Schiffahrt durch Anbringung einer von der Behörde gegen Kostenersatz ausgegebenen
Plakette an gut sichtbarer Stelle ersetzt werden. Die Plakette hat insbesondere das Ende der Gültigkeits-
dauer der Zulassung sowie die zugelassene Anzahl von Personen an Bord zu enthalten.“

3. § 26 Abs. 5 lautet:

„(5) Eine Übereinstimmungserklärung für Sportboote in Verbindung mit dem Handbuch für den
Eigner gemäß § 12 der Sportboote-Sicherheitsverordnung-SpSV, BGBl. Nr. 19/1996, gilt als Typen-
schein.“

Scholten
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#%$��Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung zweier für den Durchzugsverkehr als Bundesstraße entbehrlich gewordener
Abschnitte der B 190 Vorarlberger Straße und der B 202 Schweizer Straße im Bereich

der Landeshauptstadt Bregenz
Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. Nr. 33/1994 wird verordnet:

Die Straßenteile der B 190 Vorarlberger Straße von km 58,963 bis km 59,574 (alt)/km 59,57 (neu)
und der B 202 Schweizer Straße von km 0,0 (alt) bis km 0,256 (alt)/km 0,30 (neu) werden, soweit sie
durch die Umlegung auf den bereits fertiggestellten und verkehrsübergebenen – mit Verordnung vom
30. Mai 1994, BGBl. Nr. 437, bestimmten – Abschnitt ,,Ortsdurchfahrt Bregenz“ – für den Durchzugs-
verkehr entbehrlich wurden, als Bundesstraße aufgelassen.

Im einzelnen sind die als Bundesstraße aufgelassenen Straßenabschnitte (gelb ausgewiesen) aus den
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der Vorarlberger Landesregie-
rung sowie beim Amt der Landeshauptstadt Bregenz aufliegenden Planunterlagen im Maßstab 1:1 000 zu
ersehen.

Farnleitner
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